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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

1.  GELTUNGSBEREICH 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Dienstleistungen (z. B. Einzel-

/Gruppen-Coaching, Workshops, Natur-Resilienz-Training etc.) von Marion Stahl -nachfolgend 

Coach genannt- in der Fassung zum Zeitpunkt der Anmeldung. 

Abweichende AGB der Vertragspartner haben keine Gültigkeit, es sei denn, diese werden vom 

Coach schriftlich bestätigt. 

2. VERTRAGSGEGENSTAND 

Der Coach bietet Einzel- und Gruppencoachings sowie Natur-Resilienz-Workshops als 8 

Wochen-Kurse (1 Termin pro Woche) an. Die Dienstleistung wird insoweit überwiegend in der 

Natur -in Präsenz oder via Mobilfunk- erbracht. Eine Pauschalreisevertragsleistung im Sinne von 

§§ 651 a ff. BGB ist damit nicht verbunden. 

Der Coach erbringt die im Rahmen des konkreten Coachings bezeichneten Dienstleistungen. Der 

Eintritt eines bestimmten Erfolges ist nicht Vertragsgegenstand. 

Sämtliche Dienstleistungen sind präventiv oder unterstützend, eine medizinische Behandlung 

oder Therapie ist damit nicht verbunden. Ebenfalls ersetzen sie keine Beratung im 

Unternehmens- bzw. Steuerbereich.  

3.  VERTRAGSSCHLUSS 

Die Anmeldung durch den Vertragspartner kann in Textform (z. B. per E-Mail, per Post) oder 

telefonisch erfolgen. Der Dienstleistungsvertrag zwischen Coach und Vertragspartner kommt 

jedoch erst mit der Auftragsbestätigung in Textform durch den Coach zustande. 

Mit der Anmeldung erkennt der Vertragspartner diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. 

Vertragspartner ist der gemeldete Teilnehmende. Wird die Anmeldung durch einen Dritten 

vorgenommen, so gilt der anmeldende Dritte als Vertragspartner. 

4. VERANTWORTUNG DES VERTRAGSPARTNERS 

Für Coachingdienstleistungen in der Natur ist der Vertragspartner bzw. der Teilnehmer 

verpflichtet, auf wetterfeste Kleidung, festes Schuhwerk, Sonnen-/Regen- und Zeckenschutz, 

ausreichend Snacks oder Getränke zu achten. 

Im Falle eines Coachings via Mobilfunk ist dieser zusätzlich verpflichtet, zur Sicherheit einfache 

Wegstrecken in bekanntem Terrain zu wählen, auf ausreichend Akku-Ladezustand und Empfang 

des Mobiltelefons zu achten. 

Im Falle des Vorliegens von schweren Krankheiten oder Allergien ist der Vertragspartner 

verpflichtet, dies dem Coach bei der Anmeldung mitzuteilen.  

5. STORNIERUNG/RÜCKTRITT/UMBUCHUNG 

a) Der Veranstalter behält sich für Gruppencoaching vor, bei Unterschreitung der 

Mindestteilnehmerzahl das Coaching bis 7 Tage vor Beginn abzusagen. Dies gilt auch, wenn die 

Anmeldung bereits bestätigt wurde. In diesem Falle sind erfolgte Anzahlungen/Vorauszahlungen 

nach Wahl des Vertragspartners zurückzuerstatten oder durch Gutschrift für weitere 

Dienstleistungen des Coaches nutzbar. 
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b) Stornierung, Rücktritt und Umbuchung sind in Textform einzureichen. 

c) Im Falle des Rücktritts/der Stornierung bis 4 Wochen vor Beginn eines über mehrere Termine 

dauernden Workshops fällt eine Bearbeitungsgebühr von EUR 40,00 an. 

d) Im Übrigen sind folgende Storno-/bzw. Rücktrittskosten fällig: 

• Ab 30 Tage vor Kursbeginn: 25 % der Coachingkosten, mindestens EUR 50,00 

• Ab 14 Tage vor Kursbeginn: 50 % der Coachingkosten, mindestens EUR 100,00 

• ab 3 Tage vor Kursbeginn: 100 % der Coachingkosten 

Die Stornokosten entfallen, wenn der Vertragspartner/Teilnehmer einen Alternativtermin wählt 

und dies bis 7 Tage vor Kursbeginn mitteilt. 

Dem Vertragspartner bleibt das Recht vorbehalten, nachzuweisen, dass dem Coach ein geringerer 

Schaden entstanden ist. 

e) Für die Stornierung/Rücktritt eines umgebuchten Termins gelten die gleichen Regelungen. 

6. HÖHERE GEWALT/ABSAGE 

Der Coach ist berechtigt, bei Vorliegen von unvorhergesehenen Umständen das Coaching 

kurzfristig abzusagen. 

Ein solcher Fall liegt insbesondere vor bei 

• Epidemischer Lage 

• Naturkatastrophen oder extremen wetterbedingten Ereignissen (Sturm/Hagel) am 

Durchführungsort 

• Sicherheitsrelevante Umstände oder behördliche Auflagen, die eine Durchführung des 

Coachings unmöglich machen 

• Erkrankung des Coaches 

Der Coach ist berechtigt, einen Ersatztermin anzubieten.  

Sofern auch dieser nicht durchführbar ist, kann der Kunde nach seiner Wahl 50 % der für den 

abgesagten Termin veranschlagten Coachingkosten beanspruchen oder einen Gutschein für die 

Inanspruchnahme weiterer Dienstleistungen in Höhe der vollen Coachingkosten für den 

abgesagten Termin verlangen. 

Anspruch auf Ersatz von Reise- und sonstigen Kosten besteht in diesem Falle nicht. 

7. SALVATORISCHE KLAUSEL/SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder 

werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien 

verpflichten sich, anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung eine solche zu 

vereinbaren, die in rechtlich zulässiger Weise dem rechtlich oder wirtschaftlich Gewollten 

möglichst nahekommt. Entsprechendes gilt im Falle von Regelungslücken. 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 

Gerichtsstand ist für sämtliche Klagen der Sitz des Coaches, soweit dies zulässig ist. 

 


